MERKBLATT – Service-Parkausweis –

Die Ausnahmegenehmigung berechtigt im gesamten Geltungsbereich

- Stadtgebiet Erfurt, Stadtgebiet Weimar, Stadtgebiet Sömmerda, Landkreis Sömmerda, Kreis Weimarer Land einschl.   

  Stadtgebiet Apolda  zum:

-    Parken im eingeschränkten Halteverbot  (VZ 286 StVO und VZ 290 StVO) - gilt nicht für Ladezonen,

-    Parken auf Bewohnerparkplätzen  (VZ 314/315 StVO mit entsprechendem Zusatz), 

-    Parken ohne Gebühren an Parkuhren und Parkscheinautomaten, 

-    Parken ohne Beachtung der Höchstparkdauer auf Parkplätzen mit Parkscheibenpflicht.

Die maximale Parkzeit für  die Ausnahmegenehmigung beträgt drei Stunden nur mit eingestellter Parkscheibe.

Die Ausnahmegenehmigung wird als widerrufliche, befristete Genehmigung (höchstens ein Jahr) erteilt. Durch die Inanspruchnahme der Ausnahmegenehmigung darf die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt und der Verkehrsfluss nur unwesentlich eingeschränkt werden.
Der Serviceparkausweis gilt für das Parken eines Service- und Werkstattfahrzeuges während des Arbeitseinsatzes für eine Parkdauer von maximal drei Stunden je Einsatz. Er darf nur im Rahmen von Reparatur- und Montagearbeiten genutzt werden und berechtigt nicht zum Parken am Betriebssitz. Die Genehmigung für serviceorientierte Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen entsprechend der von den Gebietskörperschaften vereinbarten Branchenliste erteilt nur die am Firmensitz örtlich zuständige Verkehrsbehörde. 

Folgender Verfahrensablauf ist zu beachten: 

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für einen –Service-Parkausweis- ausfüllen und mit folgenden Anlagen einreichen:

Vorlage des Fahrzeugscheins oder des Fahrzeugbriefs (Original), 

Vorlage des Personalausweises (Original) und der Gewerbeanmeldung (Kopie). 


Der Serviceparkausweis kostet im Jahr 120 Euro zuzüglich 5,00 Euro Auslagen 

und kann nur nach vorheriger Antragstellung bearbeitet werden. 

Dabei ist zur Zeit noch eine Bearbeitungszeit von zwei bis drei Tagen notwendig. 


Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter der Unteren Verkehrsbehörde unter Tel. 03644 540 –704, 03644 540 –705 und 03644 540 –707 gern zur Verfügung.
Branchenliste 

Zusammenstellung von Dienstleistungs- und Handwerksunternehmen, für die der Service-Parkausweis ausgestellt werden kann

1.  Dienstleistungsunternehmen

	Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen

	Hausmeisterdienste

	Alten- und Krankenpflege

	Dachrinnenreinigung

	Rohr- und Kanalreinigung

	Schlüsseldienst


2.  Handwerksunternehmen

	Anlage A

	Dachdecker

	Elektrotechniker

	Glaser

	Installateur und Heizungsbauer

	Kälteanlagenbauer

	Klempner

	Konditor

	Maler und Lackierer

	Metallbauer

	Ofen- und Zentralheizungsbauer

	Straßenbauer

	Stuckateure

	Tischler

	Zimmerer


	Zulassungsfreie Handwerke - Anlage B1

	Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

	Gebäudereiniger

	Glasveredler

	Parkettleger

	Raumausstatter

	Rollladen- und Jalousiebauer

	Schilder- und Lichtreklamehersteller


	Handwerksähnliche Gewerbe - Anlage B2

	Bautentrocknungsgewerbe

	Bodenleger

	Einbau von genormten Baufertigteilen

(z.B. Fenster, Türen, Zargen, Regale)

	Getränkeleitungsreiniger

	Holz- und Bautenschutzgewerbe

(Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden)

	Metallsägenschärfer

	Rohr- und Kanalreiniger

	Teppichreiniger


